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                                                                               25.5.2026 

                                                                         

 

Notwendiger Diskurs fachliche Legitimität in der Pädagogik 

(Kurzfassung) 

 

Diese Zusammenfassung bündelt die wesentlichen Gedanken eines fachlichen Dialogs über Pädagogik, 

Macht, Grenzsetzung und Rechtsstaatlichkeit. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie pädagogisches Handeln 

fachlich nachvollziehbar beurteilt werden kann, ohne in Beliebigkeit, Ideologisierung oder rein subjektive 

Moralurteile abzugleiten. 

 

1. Ausgangspunkt: Unscharfe Begriffe und ideologische Aufladung 

 

Begriffe wie „schwarze Pädagogik“, „Gewalt“, „toxisches Verhalten“ oder „Kindeswohl“ werden in fachlichen 

Debatten häufig normativ und teilweise polemisch verwendet. Oft fehlt eine methodisch nachvollziehbare 

Analyse der konkreten Handlungssituation. Dadurch entsteht die Gefahr, dass persönliche Haltungen oder 

gesellschaftliche Strömungen unmittelbar als fachliche Wahrheit ausgegeben werden. 

 

2. Die notwendige Unterscheidung: Gefahrenabwehr versus Pädagogik 

 

Ein zentraler analytischer Schritt besteht darin, zwischen Gefahrenabwehr und Pädagogik zu unterscheiden: 

Gefahrenabwehr: Maßnahmen zur unmittelbaren Abwendung von Selbst- oder Fremdgefährdung. 

Pädagogik: Maßnahmen mit einem zielgerichteten erzieherischen Zweck. Wird ein Kind beispielsweise 

festgehalten, um akute Gewalt zu verhindern, handelt es sich primär um Sicherung bzw. Gefahrenabwehr. 
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Wird ein Kind dagegen festgehalten, um ein pädagogisches Gespräch durchzuführen oder zu beenden, wird 

körperliche Machtausübung funktionaler Bestandteil der Pädagogik selbst. 

Erst nach dieser funktionalen Einordnung stellt sich die weitere Frage, ob die konkrete Maßnahme fachlich 

legitim, unangemessen oder Ausdruck einer autoritären Erziehungslogik ist. 

 

3. Das Problem fehlender Objektivierbarkeit 

 

Die Erziehungswissenschaft ist eine reale wissenschaftliche Disziplin, jedoch keine exakte 

Naturwissenschaft. Pädagogische Fragen enthalten immer auch normative Elemente: Was ist ein legitimes 

Erziehungsziel? Welche Formen von Autorität sind zulässig? Wann beginnt Machtmissbrauch? Dadurch 

entstehen unterschiedliche pädagogische Schulen, Menschenbilder und Interpretationen. Ohne 

nachvollziehbare Kriterien besteht die Gefahr von: Beliebigkeit, subjektiver Bewertung, ideologischer 

Polarisierung, und behördlicher Willkür. 

 

4. Fachliche Legitimität als vermittelnde Ebene 

 

Das „Projekt Pädagogik und Recht“ versucht, zwischen persönlicher Haltung und bloßer Rechtsprüfung eine 

zusätzliche Ebene einzuziehen: die fachliche Legitimität. 

Die Leitidee lautet: Nicht jede moralische Ablehnung ist bereits fachliche Kritik. Nicht alles rechtlich Zulässige 

ist automatisch fachlich sinnvoll. Pädagogisches Handeln benötigt nachvollziehbare fachliche Maßstäbe. Ziel 

ist kein Anspruch auf absolute Objektivität, sondern ein Prozess zunehmender Objektivierbarkeit: 

intersubjektive Prüfbarkeit, Begründungspflichten, Transparenz fachlicher Kriterien, und Begrenzung von 

Willkür. 

 

5. Bedeutung für Praxis und Rechtsstaatlichkeit 

 

Der Ansatz dient zwei zentralen Zielen: Handlungssicherheit in der pädagogischen Praxis 

Nachvollziehbarkeit staatlicher Entscheidungen Dies betrifft insbesondere: Schulaufsichten, 

Landesjugendämter, Jugendämter, Gerichte und Aufsichtsbehörden. Wenn staatliche Stellen über 

Kindeswohl, Betriebserlaubnisse oder berufliche Existenzen entscheiden, genügt ein bloß moralischer oder 

diffuser Bewertungsmaßstab rechtsstaatlich nicht. Erforderlich sind fachlich begründbare und überprüfbare 

Kriterien. 
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6. Der mögliche Diskursgewinn 

 

Ein Diskurs fachlicher Legitimität könnte helfen: pädagogische Konflikte zu versachlichen, autoritäre und 

antiautoritäre Reflexe gleichermaßen zu begrenzen, zwischen legitimer Macht, notwendiger Grenzsetzung 

und Machtmissbrauch differenzierter zu unterscheiden, und den rechtsstaatlichen Charakter pädagogischer 

Aufsicht zu stärken. Nicht absolute Wahrheit, sondern nachvollziehbare professionelle Maßstäbe wären damit 

das Ziel. 

 


